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Bebauungsplan Nr. 249/III „Steinbüchel – 2. Kita Heinrich-Lübke-Straße“ 
 
Textliche Festsetzungen (gem. § 9 BauGB) 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 
 

1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der festgesetzten Flächen sind landschaftsgerechte Bäume und Sträu-
cher dauerhaft zu erhalten. 
 
 
2. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Aufenthaltsräume 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile schutz-
bedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1 
“Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen”, Januar 2018, Kapitel 7 
(DIN 4109-1:2018-01) auszubilden. 
 
Als maßgeblicher Außenlärmpegel wird flächendeckend La = 65 dB(A) festgesetzt. 
Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die 
Außenbauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 
4109 (2018) nachzuweisen. 
 
Ausnahmeregelung 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachverständigen für Schall-
schutz nachgewiesen wird, dass infolge eines geringeren, maßgeblichen Außen-
lärmpegels oder anderer ergriffener Maßnahmen geringere Anforderungen an die 
erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
 

3. Pflanzgebot (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Dachbegrünung 

Auf den Dachflächen der Hauptgebäude ist eine extensive Dachbegrünung herzu-
stellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Dachbegrünung muss mindes-
tens 70 % der Dachfläche bedecken.  
 

Fassadenbegrünung 

Auf mindestens 50 % der Fassadenfläche von Hauptgebäuden ist eine bodenge-
bundene oder fassadengebundene, vollflächige - mit Ausnahme von Öffnungen - 
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Fassadenbegrünung bis zur Oberkante des obersten Vollgeschosses herzustellen 
und dauerhaft zu erhalten. Die Fassadenbegrünung kann mittels geeigneter 
Rankhilfen (Rankgitter, Ranknetze oder Seilsysteme) oder durch selbstklimmende 
Pflanzen erreicht werden. Es sind ausschließlich ungiftige, nicht wehrhafte, stand-
ortgerechte Gehölze zu verwenden. Pro laufende m Fassadenfläche ist eine 
Pflanze zu pflanzen. 
 
4. Bedingte Festsetzungen (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)  
 
Innerhalb der Flächen, die gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet sind, 
werden die Festsetzungen erst am Tag nach der Abnahme der vollständigen Be-
seitigung der umweltgefährdenden Stoffe entsprechend des Gutachtens vom 
25.03.2021, Büro GEO CONSULT, 51491 Overath, zulässig. 
 

5. Gestaltung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 2 BauO NW) 

Dächer 

In den festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf sind für Haupt- und Nebenge-
bäude nur begrünte Flachdächer mit bis zu 8° Neigung zulässig. Technisch be-
dingte Dachaufbauten oder für Rettungs- und Wartungszwecke notwendige Flä-
chen sind von der Begrünung ausgenommen. 

Solar- oder Photovoltaikanlagen sind zulässig. Aufgeständerte Anlagen sind bis 
maximal 1,50 m Höhe zulässig. Diese Anlagen müssen zu den zu öffentlichen 
Verkehrsflächen ausgerichteten Traufkanten einen Abstand von mindestens ihrer 
Höhe aufweisen. 
 
Abfallbehälter 

Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind dauerhaft so abzuschirmen und zu 
bepflanzen, dass die Behälter von der Erschließungsfläche her nicht sichtbar sind. 

 
 

HINWEISE 
 
Bodendenkmale 
Gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) wird auf die Meldepflicht bei der 
Entdeckung von Bodendenkmälern hingewiesen.  
Bei der Vergabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträ-
gen sowie bei der Erteilung von Baugenehmigungen sollen die Bauherren bzw. die 
ausführenden Baufirmen auf ihre Anzeigepflicht bei der Stadt Leverkusen (Untere 
Denkmalbehörde) oder beim Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege hingewie-
sen werden. 

 
Kampfmittel 
Gemäß Erkenntnis des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Sollte es zukünftig 
zu Bauvorhaben mit nicht unerheblichen Erdeingriffen im Plangebiet kommen, ist 
die Untersuchung des Grundstückes auf Kampfmittelbelastung beim Kampfmittel-
beseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf zu beantragen. 
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Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, 
wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc., eine Sicherheitsüberprüfung durchzu-
führen. Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzu-
stellen, sobald im Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umge-
hend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW zu benachrichtigen. 
 
Erdbebengefährdung 
Die Gemarkung Schlebusch der Stadt Leverkusen ist nach der „Karte der Erdbe-
benzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 
– Nordrhein-Westfalen, 1:350000 (Karte zu DIN 4149)“ der Erdbebenzone 0/R in 
geologischer Untergrundklasse T zuzuordnen. 
DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 
1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist je-
doch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch 
DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies 
betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und 
geotechnische Aspekte“.  
Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten 
keine besonderen Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergrif-
fen werden. Es wird jedoch dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der 
DIN 4149 für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den 
Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. Dies gilt insbesondere z. B. für 
große Wohnanlagen, Schulen etc. 
 
Überflutungsschutz bei Starkregen  
Im Zuge der Erschließungsplanung ist ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-
100 für das gesamte Bebauungsplangebiet zu erarbeiten. 

 
Sonstiges 
Die den Festsetzungen zugrundeliegenden, einschlägigen DIN-Vorschriften kön-
nen beim Fachbereich Stadtplanung zu den Geschäftszeiten eingesehen oder bei 
der Beuth Verlag GmbH, Berlin, bezogen werden. 
 
 
 


